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Senat

Kär'i-lrrergerici')t. Eißhüiesiraße 30,:i3. I078.1 Berlia
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Herrn Rechtsanwalt
Manuel Tripp

 

lhr Zeichen
445t70

Bitte bei Antwort angeben
Akten- / Geschäftszeichen
10 w 23/?1

;ii\j

1

für Rückfragen:
Teiefonl ü30 9015-S

telefax: 03ü äCIl5-255i
Zimmer: 1S6

§ie eneiehen die zuständige Stelle am hest€n:
Mo.- Fr. S"00-13.üü Uhr und nach Vereinbarung

lnf*- und Rechtsantragsstslle zusätzlich
Do.: 15.ü0-18.0Q Uhr -bevorzugt für Beruistätige-

Hinweis: Der Zugang aum G€rieht ist nur über den Eingang
Kleistpark nröglich.

Telefoniseh: EZ 1-7 App. 21§i; EZ E-ü App, ?108

Datum

05 03.2021

Harnos, S. .1. Haferbeck, E. u.a. hier: Prozesskostenhilfe

Sehr Eeehrter llei'r Rechtsanwalt Tripp,

anbei erhalten Sie eirre beglauoigte Al:schrift des Besci"ilusses !ori; ü4.ü3.2C21 und eine Ai:-
schrift des Beschlusses vorn 04.03,202i

Mit freundlichen Grüßen

, JHSekr'in
Urkundsbeamtin der Geschäft sstelle
Dieses Schreiben wurde eiektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Fapierlüm-

Hai,!§ansahri?t FahE*rfulndung Eänkyäüiädilng fiffimünlkation

Etßbatätaße 3&33 U-Ehl. Kle,slFärk {U7). U-Bht B{itows?. (U?}, U-Bhf. pBtbank Bertin, Tetersn:

J07gl Bslis Noliätrdodplä12 tU1. U2. U3, U4), §us fü 48, M 85, 10§, Kdt6 der KostBneelziehungst*le der JstE (KEJ), 030 g0iF0

187, 2s4, s-Bhr. y,rcksr'. (sr) §ÄI;?i?"'Sl*'o 
00s0 3521 0s rdetax:

030 90i5-?2§0(Di€se Angaben sifid !ilv€rbindtich) g$ä ser|6ht und Äkt€naeishen ähgebffi.
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BeElaubigte Abschrift

Kamrnergericht
Az.: 1ü W 23121

27 O 519/19 LG Beriin

Beschluss

In Sachen

silvio Harnos, BSD-City, Golden Vienna 2, CZlg, 1s3z7 Serpong Tangerang, lndonesien
- Beklagter und Beschwerdeführer -

Prozessbevoll mä chti gter:
Rechtsanrvalt Manuel rripp,   , Gz:4452ü

gegen

1) Dr. Edmund Haferbeck,    
- Kläger und Beschwerdegegner -

2) PeTA Deutschland e.V., vertreten durch d. Vorsitzenden, Friolzheimer Straße 3 a, 70499
Stuttgart
- Kiäger und Beschwerdegegner -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2.
Rechtsanwälte Günther, Mrttelweg 150, 2ü148 Hamburg, Gz.: 33Bl'lg

hat das Kammergericht -'10. Zivilsenat - durch die Vorsitzende Richterin am Kammergerichi

Tucholski, den Richter am Kammergericht Frey und den Richter am Kammergericht Schneider

am 04.03.2021 beschlossen:

Auf seine sofartige Beschwerde wird dem Beklagten - insoweit unter Abänderung des Be-

schlusses des Landgerichts Berlin vom 28.0'1 "?A21 - 27 O 519119 * Prozesskostenhilfe fur

die Rechtsverteidigung mit Ausnahme d*r zu Zi{fern 3., 5. und 7. der Klageschrift angeführ"-

ten Unteriassungsbegehren bewilligt. Zugleich wird ihrn sein Prozessbevolimächtigter,

Rechtsanwalt Manuel Tripp, beigeordnet.
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im Übrigen wird die sofaüige Beschwerde

des Landgerichts Berlin zuruckgewiesen'

des Beklagten gegen den genannten Beschluss

Gründe:

Die statthafte und auch im übrigen zurässige sofortige Beschwerde des Bekragten gegen den

sein prozesskcstenhilfegesuch zurückweisenden Beschluss des Landgerichts hat uberwiegend

Erfclg.

Di*BeanstandungdesLandgerichts,derBeklagtehabedieErklärungüberseinepersönlichen

und wirtschaftrichen verhärtnisse nur unzureichend ausgefürt und beregt, erachtet der senat als

ausgeräumt.

Dem Beklagten ist übenrviegend, in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen umfang' Pro-

zesskostenhilfe unter Beiordnung seines prozessbevollmächtigten zu bewilligen' da die beab-

sichtigte Rechtsverteidigung insoweit hinreichende Aussicht auf Er{org bietet urrd der Beklagte

nachseinenpersönlichenundwirtschaftlichenVerhältnissendieKostenderProzessführung

auch in diesem umfang nicht aufbringen kann, § 114 ZPO' Da sein weiteresverteidigungsvÜr-

bringen dagegen auch im Rahmen der summarischen Prüfung des Prozesskostenhilfever{ah-

rens keine hinreiche*de Aussicht auf Erforg bietet, ist die darüber hinausgehende sofortige Be-

schwerde zu rÜckzuweisen'

lm Einze!nen ist folgendes auszulühren:

L

DieKlageisizulässig.EntgegenderAuffassungdesBeklagtenbestehteineinternationale'lokale

sowie sachriche Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Berrin. Bei beanstandeten Äußerun-

genimlnternet,wievorliegend.stehtesdenrBetroffenenfrei'aufgrunddesbesonderenGerichts-

standes der unerlaubten Handlung, auf unterlassung vor den Gerichten eines slaates zu klagen'



Seite 3
1$ w 23121

indessenHoheitsgebietdieVeröffentlichungzugänglichistbzw'war,DieGerichtsbarkeitinder

BundesrepublikDeutschlandistscmiteröffnet.Feh]tweitergehendelnerkennbarerregionalerBe-

zug, so besteht eine öriliche Zuständigkert an iedem Gerichtsstandort der Bundesrepubrik, ohne

dassesaufdenStandorldesServer§,vondemclaslnlernetangebotabgerufenwerdenkann.an.

kommt (vgt. wenzerlBurkhardt, Das Recht der wort- und Birdberichterstattung,6 Aufr., Kap. 12,

Rz.'123).lrlangelsersichtlichenregionalenBezugsbestehteineÖrllicheZuständigkeitinBerlin'

Das Landgerrcht ist auch sachrich zuständig. ohne dass es bereits jetzr einer abschrießenden

Beurteirung cJes streitwertes bedar-f, da dreser jedentails in einer s.00ü € übersteigencien und da-

nritdieZuständigkeitdesLandgerichtsbegründendenHöheanzunehmenisi.Gemäß§48Abs'2

GKG ist der streitwert in nichtvermögensrechtrichen §treitigkeiten, wie vorriegend' unter Berück-

sichtigungallerUmständedesEinzelfalles,insbesonderedesUmfangsundderBedeutungder

Sache und der VermÖgens. und Einkommensverhältnisse der Parteren nach Ermessen zu i:e-

stimmen.Eskannnichternsthaftzweifelhaftsein.dassschonaufgrunddererhebiichehrbeein-

trächtigenden angegriffenen Außerungen der behaupteten strafrechtrichen verurleilung sowie ei-

nesweiterenstrafbarenVerhaitens,desTitelmissbrauches,nureineWertfestsetzungoberhalb

von 5.0Ü0 € in Eetracht kommt'

li.

Die Rechtsverteidigung des Beklagten verspricht im Ergebnis lediglich gegen die zu Ziffern 3' 5

und 7. ver-forgten unterrassungsbegehren keine hinreichende Aussicht auf Erfolg' ln äuße.ungs-

rechtlrchen Auseinandersetzungen wie der vorliegenden kommt es für die Beurteilung' ob dem

allgemeinenPersönlichkeitsrechtdesBetroffenen,hierdesKlägerszu1.'bzw.demUnterneh-

menspersönlichkeitsrecht, hier des Klägers zu 2 , gegenüber dem zu Gunsten des sich Außern-

den streitenden Rechts auf freie Meinungsäußerung der vorrang gebührt' zunächst darauf an' ob

es sich um eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung handeit' unwahre Tatsa-

chenbehauptungengenießengrundsätzlichkeinenSchutzausArl'5Abs'1GGau{freieMei-

nungsäußerung.EntscheidendesAbgrenzungskriteriumfürdieUnterscheidungVonTatsachen-

behauptungenundMeinungsäußerungenistdash4erkmaiderBeweisbarkeit,Tatsachenbehaup.

tungensindeinerBeweisführungzugänglich.währendMeinungsäußer-ungendurchElementedes

DafürhattensundderStellungnahmegekennzeichnetundinsoweiteinesNachweisesrnitBe-

weismitteln entzogen sind"

Die mit den Klageanträgen zu 3 und S angegriffenen Außerungen beziehen sich rm wesentli-

chenaufdieMitteilung,eshandelesichbeidemKlägerzul,umeinenverurteiltenStraftäter.Es

ist insoweit von einer Tatsachenbehauptung auszugehen, denn dre Frage, ob der Kläger zu i

voneinemstrafgerichtver.urteiltwordenistodernicht'kanndurchBeweismittelgeklärlwerden,
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Da der Beklagte für diese bestrittene, ehrbeeinträchtigende Behauptung die Beweislasi trägt'

diesbezüglich aber keinen Beweis fur dre Richtigkert serner Beirauptr-lng angeboten hat' ist nach

dern derzeitigor] Sach- und streitstand von der unwahrheit auszugehen mit der Folge' dass der

Kläger deren unterlassung verlangen kann und demzufr:lge die Rechtsverteidigung des Beklag-

ten keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bielet'

Entsprechend gilt dies in Bezug auf die Außerung zu Tifler 7. der Klageschrift' Beansiandet wird

insovreit cjie Erklärung des Beklagten, aus einem Beschluss des Amtsgerichtes l\'larburg gehe

hervor, dass sich der Kläger zu f . in ienem Prozess als Rechtsanwalt vor Gericht bezeichnet

und dadurch des Titelmissbrauchs schuldig gemacht habe. Der Kläger zu 1- hat in diesem Zu-

sammenhang unwrdersprochen vorgetragen, er sei in jenem verfahren mit Zustimrnung des Ge-

richts gemäß § 138 SIPO zusamrnen mit einem Rechtsanwalt als wahlverteidiger aufgetreten

und seine Bezeichnung in einem Beschluss als Rechtsanwalt beruhe auf einem versehen des

Gerichts.Dielfferlun§,derKiägerzul.habesichderStraftateinesTitelmissbrauchsschuldig

gemacht, beruht somit auf der unwahren Tatsachengrundlage, der Kläger zu 1' habe sich selbst

als Rechtsanwalt in jenenr Prozess vor Gericht bezeichnet' Die Außerung ist deshalb nicht von

dem Rechi auf treie Meinungsäußerung aus Art, 5 Abs. 1 GG geschützt und die Rechtsverleidi-

gungdesBekiagtenversprtchtkernehrnreiclrenrleAussichtaufErfolg'

irl

Gegenüber den weiteren Klageanträgen bietet die Rechtsverteidigung des Beklagten dagegen in

Anbetracht der summarischen prüfung im prozesskostenhilfeveriahren hrnreichende Aussicht

auf Erfolg, sodass der angefochtene Beschluss des Landgerichts zu ändern und dem Beklagten

au{setneBeschwerdeProzesskostenhilfezugewährenundihmseinProzessbevollmächiigter

beizuordnen ist. Bei den weiteren in Rede stehenden beanstandeten Außerungen handelt es sich

ubenruiegendunrMeinungsäußerungen,dieimKontextmitderzwischendenParteienwechsel.

seitigemotionalundkontroversgeführtenDebatteinBezugaufThenrendesTierschutzesstehen

und grundsatzlich den schutz des Art. 5 Abs. 1 GG beanspruchen können' soweit in cen Auße-

rungen Tatsachenbehauptungen, wie z.B. etne angeführte verurteilung des Klägerszu 1'' enthal-

tensind,sinddieseimGegensatzzudeninZiffern3',5'und7'enthaltenenstrafrechtlichenvor-

wür-fen nicht ars unwahr einzuordnen, da sie sich nicht auf eine strafrechfliche verurteirung bezie-

hen. Eine ziviirechtliche verurteilung des Klägers zu 1. aber ist unstreitig er{olgt. Ein ehrverletzen-

rjer charaltter von einzelnen Außerungen führt entgegen der Ansicht der Kläger rn Anbetracht der

strengenVorgabendesBundesverfassungsgerichtsnichtzueinerEinstufungals§chmähkritik.

daetwaigeAngriffedesBeklagtenhiernrchtvöliigiosgelÖstvonder§achdebatteumdasThema

des Tierschutzes als aliein gegen die person bzw. unternehmung der Kläger betrachtet werden
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Eine Kostenentscheidung ist nieht veranlasst, da die Kosten d*s Beschwerdeverfahretrs nicht er-

stattet werden, § 127 Abs. 4 ZPO.

Tuchoiski

Vcrsitzende Richterin

am Kammergerichi

FreY

Richter
am Kammergericht

Schneider

Richter
am Kammergericht

Für die Richtigkeii der Abschrift

tserlin, ü5.ü3.2021

Bels. JHSekr'in
t-.Jrkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Durch maschinel!e Bearbeiiung beglaubigt

- ohne Unterschrrft gultrg




